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TAB BMA Feuerwehr Worms 

11. Stilllegung der Brandmeldeanlage 
 

Wird eine Brandmeldeanlage stillgelegt oder endgültig abgeschaltet, ist die Bauaufsichtsbehörde und 

die Feuerwehr darüber in Kenntnis zu setzen. Bei dieser Information ist die Nummer des Hauptmelders 

anzugeben und zusätzlich durch den Konzessionär zu bestätigen. Diese Stilllegung kann nur schriftlich 

in Verbindung mit Unterschrift und Stempel erfolgen. 

 

 

12. Kostenersatz und Entgelte  
 

Kostenersatz und Entgelte richten sich nach der gültigen Feuerwehrgebührensatzung der Stadt 

Worms. 

Kosten, die der Stadt Worms durch den Einsatz der Feuerwehr auf Grund von Falschalarmen 

entstehen, werden dem Betreiber der BMA (gemäß §36 Abs. 1 Nr. 8 LBKG) in Rechnung gestellt. 

 

Alle Schließungen der Feuerwehr gehen aus Sicherheitsgründen bei einem evtl. notwendigen Ausbau 

oder Rückbau der BMA in das Eigentum der Feuerwehr Worms über. 

 

 

13. zusätzlich Regelungen der Feuerwehr Worms 
 

- Vorgaben der Feuerwehr Worms zu Brandwarnanlagen nach DIN VDE V 0826-2 

- TAB Gebäudefunkanlage 

- Ausführungsrichtlinie Feuerwehrplan 

- Ausführungsrichtlinie Feuerwehrlaufkarten  

 

 

14. Impressum 
 

Herausgeber: 

Berufs- und Freiwillige Feuerwehr Worms 

Kyffhäuser Str. 6 

67547 Worms 

Telefonnummer Leitstelle: 06241 / 853 -8888 

E-Mail: feuerwehr@worms.de 

 vb.feuerwehr@worms.de 
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